
 

Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine 
 
Wir heißen die geflüchteten Bürger aus der Ukraine bei der Stadt Fürth herzlich willkommen! 
 
Hiermit erhalten Sie die wichtigsten Informationen zur Anmeldung und Registrierung der Geflüchteten 
bei der Stadt Fürth. 
 
Bitte beachten Sie die nachfolgende Reihenfolge bzgl. der Behördengänge: 
 

I. Anmeldung beim Einwohnermeldeamt 
 
Sofern Sie in Fürth in einer privaten Unterkunft untergebracht sind, bitten wir Sie einen Ter-
min zur Anmeldung beim  
 
Einwohnermeldeamt Fürth 

Schwabacher Str. 170, 1. OG 

90763 Fürth 

Tel.: 0911/974-2326 

Email: ewo@fuerth.de 

 
zu vereinbaren. 
 
Sollten Sie keine Unterkunft haben/ obdachlos sein, so müssen Sie sich zur Registrierung 
direkt in die 
 
ANKER-Einrichtung 

Rothenburger Str. 29 

90513 Zirndorf 

 
begeben. 
 
 

II. Erstregistrierung und Beantragung eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG bei 
der Ausländerbehörde 
 
Nach Ihrem Termin beim Einwohnermeldeamt werden Sie sofort zur  
 
Ausländerbehörde Fürth 

Schwabacher Str. 170, 1. OG 

90763 Fürth 

Tel.: 0911/974-2321 

Email: ausl@fuerth.de 
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weitergeleitet. Hier erfolgt die Erstregistrierung und es besteht auf Wunsch die Möglichkeit 
einen Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG zu beantragen. 
 

 
III. Beantragung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beim Amt für 

Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 
 
Nach der Registrierung bei der Ausländerbehörde können Sie einen Termin zur Beantra-
gung von Asylbewerberleistungen beim 
 
Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten Fürth 

Sozialrathaus 

Königsplatz 2 

90762 Fürth 

Email: asyl@fuerth.de 

 
beantragen. 
  
 
 
Ihre Stadt Fürth 
 

 


